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Um die Bevölkerung über die

im kantonalen Gesundheits-

gesetz festgeschriebenen

Patientenrechte zu informie-

ren, hat das Tessiner Gesund-

heits- und Sozialdepartement

im Herbst 2001 eine breit

angelegte Informations-

kampagne durchgeführt. Eine

anschliessende quantitative

Evaluation zeigte, dass die

Bevölkerung insgesamt

sehr gut informiert war.

Eine qualitative Evaluation

wies aber darauf hin, dass

bestimmte Bevölkerungs-

gruppen schwierig zu errei-

chen sind.
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it der Verabschiedung der
Revision des kantonalen Ge-
sundheitsgesetzes im De-

zember 2000 hat das Tessiner Ge-
sundheits- und Sozialdepartement
beschlossen, die Öffentlichkeit durch
eine Informationskampagne für die
Patientenrechte zu sensibilisieren. Seit
der letzten breit angelegten Informa-
tion waren schon zehn Jahre vergan-
gen.

Die Patientenrechte
Das Tessiner Gesundheitsgesetz hält
die folgenden Patientenrechte fest: 
■ das Recht auf eine sorgfältige Be-
handlung (die wissenschaftlich be-
gründet ist) (Art. 5)
■ das Recht auf eine umfassende In-
formation (Art. 6)
■ das Recht, die eigene Krankenge-
schichte einzusehen und in Kopie
anzufordern (Art. 6)
■ das Recht, die Einwilligung zu ei-
ner Behandlung zu erteilen oder zu
verweigern (Art. 7 und 8)
■ das Recht, eine Behandlung zu
verweigern oder zu unterbrechen,
oder das Spital vorzeitig zu verlassen
(Art. 9)
■ das Recht auf Wahrung des Pati-
entengeheimnisses (Art. 6)
■ das Recht, eine Patientenverfü-
gung zu verfassen (Art. 7).
Mit der Informationskampagne
wollte man alle Einwohner über
diese Rechte informieren. 

Zielsetzungen der Kampagne
Die Kampagne sollte im Herbst 2001
realisiert werden. Die Ziele lauteten: 
■ die Öffentlichkeit über die Patien-
tenrechte informieren
■ der Bevölkerung den Zugang zu
Informationsquellen erleichtern und
im Sinne des «Empowerments» ihr
Wissen über Gesundheitsthemen
fördern.
Zu diesem Zweck sollte: 

– das individuelle «Selbstmana-
gement» der Gesundheit und der
bewusste Umgang mit Therapien
gefördert werden
– die Informationsasymmetrie
zwischen Fachpersonen und ihren
Kunden (Patienten) «ausgegli-
chen» werden, damit die Patien-
tinnen und Patienten sich ver-
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mehrt an Behandlungsentschei-
dungen beteiligen
– der Übergang von einer paterna-
listischen zu einer partnerschaft-
licheren und ausgewogeneren Arzt-
Patient-Beziehung beschleunigt
werden.

Eingesetzte Kommunikations-
mittel 
Die Patientenrechte sollten in einer
klaren, direkten, verständlichen und
vollständigen Weise vermittelt wer-
den. Deshalb wurden mehrere
Kommunikationsmittel und -kanäle
genutzt und entsprechend ihrem
Potenzial (das bereits aus anderen In-
formationskampagnen bekannt war)
eingesetzt. Die folgenden Mittel wur-
den eingesetzt: 
■ Strassenplakate im ganzen Kanton
■ Versand einer illustrierten Bro-
schüre, die anhand von praktischen
Beispielen die Patientenrechte vor-
stellt und über deren Ausübung in-
formiert, an alle Tessiner Haushalte
■ TV-Spots
■ Artikel und Karikaturen in Zei-
tungen 
■ Interviews im Radio
■ Internet.
Die Plakate, die an allen strategi-
schen Punkten des Kantonsstrassen-
netzes angeschlagen wurden, haben
den bevorstehenden Versand der il-
lustrierten Broschüre angekündigt.
Die Broschüre wurde auch allen öf-
fentlichen und privaten Sozial- und
Gesundheitsdiensten, Arztpraxen,
Apotheken, Spitälern, Privatkliniken,
Altersheimen, Behinderteneinrichtun-
gen, Gewerkschaften und Gemeinde-
kanzleien zugestellt. Insgesamt sind
248000 Broschüren verschickt wor-
den, auf total 316 000 EinwohnerIn-
nen im Kanton.
Die TV-Spots, die während vier Mo-
naten zu ausgesuchten Tageszeiten
ausgestrahlt wurden, haben die
Wichtigkeit einer partnerschaftli-
chen Zusammenarbeit zwischen
Arzt und Patient betont und einige
der Rechte vorgestellt. Zeitungs-
beiträge und Radiosendungen haben
zur engmaschigen Verbreitung der
Botschaft und zur Diskussion über
diese Themen beigetragen. Die In-
halte der Broschüre wurden auch im
Internet publiziert. 

Quantitative Auswertung
Am Ende der Kampagne wurden
zwei Evaluationen durchgeführt, um
den Effekt zu messen und Hinweise
für zukünftige Informationskampa-
gnen zu erhalten.
Eine erste, quantitative Auswertung
stützte sich auf eine telefonische Da-
tenerhebung, an der 1010 Tessiner
teilgenommen hatten. Sie ergab fol-
gende Resultate:
■ 82 Prozent der Bevölkerung hat-
ten die Broschüre erhalten oder gese-
hen, 77 Prozent gaben an, sie gelesen
zu haben. Die Wahl der Kommuni-
kationsmittel und -kanäle wurde
von 82 Prozent derjenigen, die die
Broschüre gelesen hatten, als ange-
messen und sehr nützlich beurteilt.
■ 92 Prozent der Bevölkerung wa-
ren der Meinung, der Staat solle
auch in Zukunft über Gesundheits-
themen informieren.
■ Schriftliche Informationen wer-
den bevorzugt; aber auch die TV-
Spots waren von fast der Hälfte der
Bevölkerung gesehen worden, vor
allem von Personen mit geringerer
Ausbildung.
■ Personen unter 25 Jahren ziehen
das Internet vor; die über 50-Jähri-
gen informieren sich eher über das
Radio.
■ Was das Lesen der Broschüre an-
geht, so konnte kein Unterschied
festgestellt werden zwischen Perso-
nen, die nur die obligatorische
Grundschule besucht haben, und
solchen mit Lehrabschluss oder
höherer Ausbildung. 64 Prozent der
Befragten fanden die Broschüre
nützlich für den persönlichen Ge-
brauch beim Arztbesuch oder Spital-
aufenthalt.
■ Die einzelnen Patientenrechte
sind gut bis sehr gut bekannt, auch
wenn nur die Hälfte der Befragten
das entsprechende Gesetz kannten.
Zwischen 91 und 96 Prozent wuss-
ten von ihrem Recht, eine Kopie der
Krankengeschichte zu erhalten, um-
fassend über eine Diagnose oder Be-
handlung informiert zu werden, eine
Zweitmeinung einzuholen oder die
Einwilligung zu einer Behandlung zu
erteilen oder zu verweigern. Weniger
bekannt war das Recht, das Spital je-
derzeit zu verlassen (70%).
■ 34,3 Prozent hatten bereits ein-

mal eine Zweitmeinung betreffend
einen chirurgischen Eingriff einge-
holt; 35,9 Prozent eine Zweitmei-
nung betreffend eine diagnostische
Untersuchung.
■ 88 Prozent der Bevölkerung wuss-
ten, dass das Medizinalpersonal
ohne schriftliche Zustimmung des
Patienten nicht berechtigt ist, den
Arbeitgebenden Auskünfte zu ertei-
len, und dass das Berufsgeheimnis
des Arztes auch gegenüber allen Ärz-
tinnen und Ärzten gilt, die nicht di-
rekt an der Behandlung beteiligt
sind.
■ Fast die Hälfte der Befragten
wussten nicht, an wen sie sich im
Fall von Verletzungen der Patienten-
rechte wenden können. Die zustän-
digen kantonalen Kommissionen
scheinen wenig bekannt zu sein, ein
Fünftel der Leute würden sich an ei-
nen Anwalt wenden.

Qualitative Auswertung
Eine zweite, qualitative Auswertung
mass die Wirkung der Kampagne auf
benachteiligte Bevölkerungsgruppen,
die bei telefonischen Umfragen meis-
tens nicht erreicht werden. Die fol-
genden sechs Bevölkerungsgruppen
wurden aufgrund ihres möglichen In-
formationsausschlusses ausgewählt:
Jugendliche, alte Menschen, Perso-
nen mit geistiger Behinderung, chro-
nisch Kranke, Migranten, die sich
auschliesslich in ihrem eigenen Kul-
turkreis bewegen, und Personen, die
sozial am Rand der Gesellschaft le-
ben. 
Die Auswertung zeigte die Notwen-
digkeit, die verwendete Sprache dem
jeweiligen Zielpublikum anzupassen.
Die Jugendlichen erreicht man am
ehesten in ihrer eigenen Jugendspra-
che, während Migranten nicht nur
eine sprachliche, sondern auch eine
kulturelle Übersetzung brauchen.
Es zeigt sich, dass es für benachtei-
ligte Personen schwierig ist, die ih-
nen zustehenden Rechte wahrzuneh-
men und durchzusetzen. Das gilt vor
allem für Personen, die seit längerem
in Heimen oder anderen sozialen In-
stitutionen leben. Solche Institutio-
nen können die Ausübung der eige-
nen Rechte erleichtern, aber in
manchen Fällen möglicherweise auch
erschweren oder verhindern. Um so



wichtiger sind in diesem Umfeld
Einzelpersonen, Familienangehörige,
Vereine und Mitarbeitende der Insti-
tutionen, die als MediatorInnen
und/oder MultiplikatorInnen die be-
nachteiligten Personengruppen beim
sprachlichen, intellektuellen und kul-
turellen Verständnis entsprechender
Informationen unterstützen. ■ 
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